


Dienstwagenvereinbarung - Leasingfahrzeug
Hinweis zum Ausfüllen: Textpassagen, bei denen Einfügungen oder Streichungen durch den Arbeitgeber erforderlich sind, sind mittels gelber Markierung hervorgehoben.
Im Text werden zu einzelnen Regelungspunkten Formulierungsvarianten angeboten, diese sind durch einen Ober- und einen Unterstrich kenntlich gemacht. Der Arbeitgeber muss die Entscheidung für jeweils eine der Varianten treffen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorbemerkung
Die Dienstwagenvereinbarung ist in der Regel eine Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Mit dem Mustertext soll die Gestaltung einer solchen Dienstwagenvereinbarung erleichtert werden. 
Eine Anpassung an den jeweiligen Einzelfall ist gleichwohl erforderlich. Die Beratung durch den Verband ist hierbei zu empfehlen.
Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Dienstwagen möchten wir auf folgende Punkte vorab hinweisen:
· Bei der Gestaltung der Dienstwagenvereinbarung sollte insbesondere der Widerrufsvorbehalt mit großer Sorgfalt formuliert werden. Hier liegt in der Praxis häufig das größte Konfliktpotential und die Rechtsprechung macht immer strengere Vorgaben. Bei einem Widerruf innerhalb eines Zeitraums mit Entgeltanspruch kann der Widerruf wegen der Versteuerung im gesamten Kalendermonat erst zum Monatsende erfolgen (Auslauffrist).[footnoteRef:1]  Das BAG hat entschieden, dass es keiner normierten Auslauffrist bedarf. Vielmehr unterliege die Beachtung einer solchen der Ausübungskontrolle. [1:  BAG v. 21.03.2012 – 5 AZR 651/10.] 

· Beim Widerruf des privat zu nutzenden Dienstwagens ist zu beachten, dass dieser mit einer angemessenen Frist zu erfolgen hat. Es wird eine Frist von zwei Wochen empfohlen. Die Widerrufsfrist unterliegt der Ausübungskontrolle.
· Mit dem Widerruf der Dienstwagennutzung verliert der Beschäftigte faktisch einen Teil seines Entgelts. Aus diesem Grund knüpft das BAG den absoluten Wegfall dieser Vergünstigung ohne Entschädigung für den Nutzungsvorteil daran, dass der geldwerte Vorteil des Beschäftigten an der Privatnutzung nicht mehr als 25 % der Gesamtvergütung ausmacht.[footnoteRef:2]  Andernfalls ist eine Nutzungsentschädigung zu zahlen. [2:  BAG v. 19.12.2006 – 9 AZR 294/06, Rn. 24.] 

· Es ist zu beachten, dass Eigenleistungen des Beschäftigten in Bezug auf den privat nutzbaren Dienstwagen seinen geldwerten Vorteil mindern. Dies ist vom Arbeitgeber bei der Lohnabrechnung zu berücksichtigen, sofern keine abweichende Regelung getroffen wird (vgl. BMF-Schreiben v. 21.09.2017 – GZ: IV C 5 – S 2334/11/100004-02). Eine entsprechende Formulierung kann wie folgt lauten:
„Zahlungen des Beschäftigten für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz sind beim Lohnsteuerabzugsverfahren durch den Arbeitgeber nicht zu berücksichtigen.“
Vor der Anpassung des Vertragstextes ist eine umfassende Beratung durch Ihren Steuerberater notwendig. Diese ist auch dringend geraten, wenn ein E- oder Hybrid-Fahrzeug Gegenstand der Dienstwagenvereinbarung wird, insbesondere wenn dem Beschäftigten eine Pauschale für das Laden zu Hause gezahlt werden soll.
· Werden Dienstwagen kollektiv bereitgestellt, so sind etwaige Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates zu beachten.[footnoteRef:3] [3:  Yakhloufi/Klingenberg, BB 2013, 2102; Moll/Roebers, DB 2010, 2672.] 



Dienstwagenvereinbarung – Leasingfahrzeug

zwischen 
................................................................ (im Folgenden: Beschäftigter[footnoteRef:4]) [4:  Im Text wird – aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht - ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.] 

Straße:	............................................................
Wohnort:	............................................................

und der Firma	............................................................................... (im Folgenden: Arbeitgeber)
in ............................................................, 
............................................................*)
*) Sitz des Unternehmens

wird die nachfolgende Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom … geschlossen.
Diese Vereinbarung wird unter Berücksichtigung der betrieblichen Regelungen geschlossen (Anlage).**)
Die Inhalte dieser Vereinbarung können durch Betriebsvereinbarung abgelöst oder geändert werden.
**) Unzutreffendes bitte streichen

§ 1 Dienstwagen
1. Der Arbeitgeber stellt dem Beschäftigten ab dem ... für seine dienstliche Tätigkeit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante a)
das Kfz … zur Verfügung.
Variante b)
ein Kfz des Typs … und der Klasse … nach Wahl des Beschäftigten bis zu einem Bruttolistenpreis von … Euro zur Verfügung.
Variante c)
ein Kfz nach Wahl des Beschäftigten bis zu einem Bruttolistenpreis von … Euro zur Verfügung.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, ohne Angaben von Gründen jederzeit das dem Beschäftigten zur Verfügung gestellte Kfz durch ein gleichwertiges Kfz zu ersetzen.
3. Über den zur Verfügung gestellten Dienstwagen hat der Arbeitgeber einen Full-Service-Leasingvertrag mit der Firma … (Leasinggeber) abgeschlossen. Dieser Leasingvertrag ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt.
Die Laufzeit des Leasingvertrages beträgt … Jahre mit einer Laufleistung von … km/Jahr und einer monatlichen Leasingrate von … Euro.
Beim Wechsel des Kfz wird ein ggf. neuer Leasingvertrag dann zum Gegenstand dieses Vertrages. Dieser wird dem Beschäftigten unverzüglich zur Verfügung gestellt.
Der Beschäftigte hat dafür Sorge zu tragen, dass die Leasingbedingungen bei der Nutzung des Dienstwagens eingehalten werden.

§ 2 Nutzungsumfang/Mitfahrer
1.	Der Beschäftigte verpflichtet sich, im Rahmen der Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Aufgaben notwendig werdende Fahrten mit dem zur Verfügung gestellten Kfz durchzuführen.
Poolfahrzeuge stehen dem Beschäftigten nur zur Verfügung, sofern es sich bei dem im Rahmen dieses Vertrages überlassenen Dienstwagen um ein reines E-Fahrzeug handelt und das Ziel der im Rahmen der Erfüllung arbeitsvertraglicher Aufgaben notwendig werdenden Fahrt außerhalb der Reichweite des E-Fahrzeuges liegt.*)
Im Fall des Absatzes 2 kann anstelle eines Poolfahrzeuges nach vorheriger Absprache mit dem Vorgesetzten auch das private Kfz des Beschäftigten genutzt werden. Der Beschäftigte und sein Vorgesetzter dokumentieren die jeweilige Absprache über die Nutzung des Privatfahrzeuges. Die Kosten für Kraftstoff/Strom, die bei Nutzung des privaten Kfz anfallen, werden entsprechend § 8 erstattet.*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante a)
2.	Der Beschäftigte darf den Dienstwagen auch zu privaten Zwecken nutzen. 
Variante b)
2. Der Beschäftigte darf den Dienstwagen auch zu privaten Zwecken nutzen. Die Privatnutzung ist beschränkt auf ....
Privatfahrten ins Ausland müssen in jedem Einzelfall vorher schriftlich vom Arbeitgeber genehmigt werden. Vor jeder Auslandsfahrt ist eine … (z.B. ADAC-) Auslandsschutzbrief-Versicherung abzuschließen.*)
[bookmark: _Hlk116038510]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Der Dienstwagen darf – bis auf die folgenden Ausnahmen: … – von Dritten nicht genutzt werden. 
Bei betrieblichen Fahrten kann der Beschäftigte einem anderen geeigneten Beschäftigten (insbesondere Besitz einer Fahrerlaubnis und Fahrtüchtigkeit) des Arbeitgebers die Führung des Dienstwagens im Einzelfall überlassen.*)
Zudem ist eine – im Rahmen der erlaubten Privatnutzung – angemessene und ausschließlich zu privaten Zwecken erfolgende Nutzung durch Ehepartner/Lebenspartner nach LPartG gestattet, vorausgesetzt diese sind im Zeitpunkt der Fahrt seit mindestens drei Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.*)
Der Dienstwagen bzw. dessen Führen darf einem Anderen in Notfallsituationen überlassen werden.*)
4. Der Fahrer darf den Dienstwagen nur in fahrtüchtigem Zustand nutzen.
5. Auf Dienstfahrten darf der Beschäftigte nur Repräsentanten von Kunden, Lieferanten und Beschäftigte des Arbeitgebers mitnehmen.
*) Unzutreffendes bitte streichen


§ 3 Übernahme
1. Der Beschäftigte hat den Dienstwagen unverzüglich nach der Anzeige seiner Bereitstellung an dem bezeichneten Ort in Empfang zu nehmen.
2. Bei der Übernahme des Dienstwagens werden dem Beschäftigten Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) und … Fahrzeugschlüssel ausgehändigt. Das Kraftfahrzeug ist mit dem vorgeschriebenen Zubehör (Warndreieck, Verbandskasten, Warnweste usw.) ausgestattet. 
Außerdem sind vorhanden: …
3. Bei der Übernahme des Dienstwagens wird ein von beiden Vertragsparteien gegenzuzeichnendes Übergabeprotokoll erstellt. Hierin werden etwaige Mängel oder Beschädigungen des Dienstwagens, die Vollständigkeit der Ausstattung, der Kilometerstand sowie die Übergabe der … Fahrzeugschlüssel, einer Tankkarte/Stromladekarte*) und des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil 1) festgehalten. 
Der Beschäftigte erhält eine Kopie des Übergabeprotokolls.
4.	Ab Übergabe des Dienstwagens besteht mit Ausnahme eines Falles nach § 2 Ziff. 1 Absatz 3*) kein Anspruch des Beschäftigten auf Aufwendungsersatz sowie Ersatz etwaiger Schäden bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs für betriebliche Zwecke.
*) Unzutreffendes bitte streichen

§ 4 Fahrerlaubnis
1. Der Beschäftigte befindet sich im Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse(n) ... ausgestellt am ... in ... mit der Listen-Nr.: ...
2. Vor Übernahme des Dienstwagens hat der Beschäftigte dem Arbeitgeber seinen Führerschein vorzulegen. Der Beschäftigte erklärt sich damit einverstanden, dass eine Kopie des Führerscheins durch den Arbeitgeber erstellt und aufbewahrt wird. Auch zu einem späteren Zeitpunkt ist der Beschäftigte verpflichtet, dem Arbeitgeber den Führerschein auf Verlangen vorzulegen.
3. Bei der Nutzung des Dienstwagens hat der Beschäftigte Fahrzeug- und Führerschein mitzuführen.
4. Soweit die Führung des Dienstwagens berechtigterweise Dritten überlassen wird, hat sich der Beschäftigte vor Fahrantritt zu vergewissern, dass der Fahrer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt.
5. Sollte der Führerschein in Verwahrung genommen, sichergestellt oder beschlagnahmt oder das Führen eines Kraftfahrzeugs verboten werden, so ist der Arbeitgeber hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die Benutzung des Dienstwagens ist unverzüglich einzustellen. Unterbleibt die Mitteilung, haftet der Beschäftigte dem Arbeitgeber für daraus entstandene Schäden. 
Eine berechtigte Nutzung durch Dritte bleibt hiervon unberührt.

§ 5 sachgemäße Verwendung, Einbauten und Veränderungen
1. Der Dienstwagen ist durch den Beschäftigten im Rahmen des vertraglichen Verwendungszwecks sachgemäß und schonend zu behandeln, stets in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand zu erhalten und vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Benutzungen, die den Dienstwagen über das normale Maß hinaus beanspruchen (z. B. für motorsportliche Veranstaltungen, Geländefahrten auf unbefestigten Wegen) sowie eine eigenwirtschaftliche oder gewerbliche Nutzung (z. B. Weitervermietung, Nutzung zu Fahrschulzwecken oder als Taxi) durch den Beschäftigten oder Dritte sind untersagt.
2. Der Beschäftigte hat alle sich aus dem Betrieb und der Haltung des Dienstwagens ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Vorschriften des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). 
Diese Verpflichtungen bestehen auch unmittelbar gegenüber dem Arbeitgeber.
3. Nachträgliche Änderungen und Einbauten sowie (Um-)Lackierungen, Aufkleber und Beschriftungen am Dienstwagen dürfen nicht vorgenommen werden. Vom Beschäftigten unberechtigt vorgenommene Änderungen, Einbauten und Zusatzausstattungen sowie Lackierungen und Beschriftungen sind auf Verlangen des Arbeitgebers jederzeit, spätestens bei Beendigung der Überlassung des Dienstwagens auf Kosten des Beschäftigten professionell entfernen zu lassen.
Ein Anspruch auf die Zahlung einer Ablösung für Änderungen oder zusätzliche Einbauten am Dienstwagen steht dem Beschäftigten nicht zu.
4. In dem bereitgestellten Dienstwagen sind das Rauchen und die Benutzung von E-Zigaretten untersagt.

§ 6 Instandhaltung/Wartung/Reparatur
1.	Der Beschäftigte hat für die ordnungsgemäße Pflege, rechtzeitige Wartung und unverzügliche Reparatur des Dienstwagens zu sorgen. Sämtliche Arbeiten müssen nach Maßgabe des Leasingvertrages in einer autorisierten Fachwerkstatt oder in einer Vertragswerkstatt vorgenommen werden.
Es bestehen folgende Regelungen zur Wartung, Pflege und Reparatur des Kfz: …
2. Soweit für Reparaturen oder für einen notwendigen Ersatz des Wagenzubehörs und der Wagenausstattung Aufwendungen über … Euro entstehen, hat der Beschäftigte vor Auftragserteilung bzw. vor der Materialbeschaffung auf Grundlage eines Kostenvoranschlages die Zustimmung des Arbeitgebers und des Leasinggebers - notfalls fernmündlich - einzuholen.

§ 7 Versicherungen 
Der Arbeitgeber schließt folgende Versicherungen ab:
a) Kfz-Haftpflichtversicherung (Deckungssumme ... Euro)
b) Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung des Beschäftigten von ... Euro pro Schadensfall/Teilkaskoversicherung/...*)
c) Insassenunfallversicherung*) 
b/c/d) Rechtsschutzversicherung

§ 8 Kosten und Kfz-Steuer
1. Hinsichtlich der Kostenübernahme gilt folgendes
a) Leasinggebühren
Textbaustein: Der Arbeitgeber trägt die monatlichen Gesamtleasingraten.
b) sachgemäße Pflege
Textbaustein: Die Kosten der sachgemäßen Pflege trägt der Arbeitgeber.
c) Wartung und Reparatur
Textbaustein: Die Kosten der Wartung und Reparatur trägt der Arbeitgeber.
d) Kraftstoff/Strom/Ladestation*)
Textbaustein herkömmlicher Kraftstoff, Alt. 1: Die Kraftstoffkosten übernimmt der Arbeitgeber nur in Bezug auf dienstlich veranlasste Fahrten. Hinsichtlich der Abrechnung gilt …
Textbaustein herkömmlicher Kraftstoff, Alt. 2: Der Beschäftigte erhält eine Tank- und Servicekarte (Tankkarte). Über die Tankkarte sind alle mit der Nutzung des Dienstwagens verbundenen Kosten abzurechnen. Ist die Nutzung der Tankkarte ausnahmsweise nicht möglich, übernimmt der Arbeitgeber die mit der Dienstwagennutzung verbunden Kosten gegen Vorlage entsprechender Belege.
[bookmark: _Hlk121741813]Die Tankkarte ist ausschließlich für den Dienstwagen/das Poolfahrzeug*) zu verwenden. Eine Verwendung für das private Kfz des Beschäftigten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie darf für Fahrten gemäß § 2 Nr. 1 Absatz 3 verwendet werden. 
Textbaustein Plug-In-Hybrid: Der Arbeitgeber trägt die Stromkosten für dienstlich veranlasste Fahrten. Dies gilt sowohl beim Laden des Dienstwagens zuhause als auch beim Laden an öffentlichen Stromtankstellen. Der Dienstwagen darf zuhause nur an einer fachmännisch installierten Ladestation (Wallbox) geladen werden. Die Kosten für die Installation und regelmäßige Wartung einer Wallbox übernimmt der Beschäftigte. Die fachmännische Installation ist dem Arbeitgeber schriftlich nachzuweisen. Für das Laden zuhause erhält der Beschäftigte eine monatliche Pauschale in Höhe von … Euro. Für das Laden an öffentlichen Stromtankstellen erhält der Beschäftigte eine Stromladekarte über die die Stromkosten abzurechnen sind. Die Stromladekarte ist ausschließlich für den Dienstwagen/das Poolfahrzeug*) zu verwenden. Eine Verwendung für ein privates Kfz des Beschäftigten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie darf für Fahrten gemäß § 2 Nr. 1 Absatz 3 verwendet werden.
Die Kraftstoffkosten trägt der Arbeitgeber bis zu einem Verbrauch von … Litern auf 100 km. Tankt der Beschäftigte während der Laufzeit des Leasingvertrages auf Kosten des Arbeitgebers mehr als die ihm zustehenden … Liter je 100 km ist das Delta der Kosten bei Rückgabe des Dienstwagens anhand des Kilometerstandes und der Höhe der getankten Kraftstoffmenge zu ermitteln. Die Mehrkosten werden dem Beschäftigten im Rahmen der Gehaltsabrechnung mit dem Nettogehalt verrechnet. Der Arbeitgeber wird dem Beschäftigten ermöglichen während der Leasinglaufzeit regelmäßig das jeweils aktuelle Delta zwischen den vom Arbeitgeber getragenen Kraftstoffkosten und den tatsächlichen Kraftstoffkosten in Abhängigkeit vom Kilometerstand abzufragen
[bookmark: _Hlk121742184]Textbaustein E-Fahrzeug: Der Arbeitgeber trägt die Stromkosten für dienstlich veranlasste Fahrten. Dies gilt sowohl beim Laden des Dienstwagens zuhause als auch beim Laden an öffentlichen Stromtankstellen. Der Dienstwagen darf zuhause nur an einer fachmännisch installierten Ladestation (Wallbox) geladen werden. Die Kosten für die Installation und Wartung einer Wallbox übernimmt der Beschäftigte. Die fachmännische Installation ist dem Arbeitgeber schriftlich nachzuweisen. Für das Laden zuhause erhält der Beschäftigte eine monatliche Pauschale in Höhe von … Euro. Für das Laden an öffentlichen Stromtankstellen erhält der Beschäftigte eine Stromladekarte über die die Stromkosten abzurechnen sind. Die Stromladekarte ist ausschließlich für den Dienstwagen/das Poolfahrzeug*) zu verwenden. Eine Verwendung für ein privates Kfz des Beschäftigten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sie darf für Fahrten gemäß § 2 Nr. 1 Absatz 3 verwendet werden.
e) Kfz-Steuer
Textbaustein: Die Kosten der Kfz-Steuer trägt der Arbeitgeber.
f) Versicherung
Textbaustein: Die Kosten für die nach § 7 abgeschlossenen Versicherungen werden von dem Arbeitgeber zu … sowie vom Beschäftigten zu … übernommen.
g) Reifen 
Textbaustein: Winterreifen und Ersatzbedarf für Sommer- und Winterreifen sind über … zu beziehen. Dort erfolgt auch die Einlagerung der Reifen. Der Arbeitgeber trägt die Kosten.
h) Abstellplatz
Textbaustein: Die Kosten für eine etwaige private Unterstellung des Dienstwagens übernimmt der Beschäftigte.
2. Sollte der Beschäftigte nach Ausspruch einer Kündigung entgegen der Regelung in § 13 dieses Vertrages zwar von der Verpflichtung zur Erbringung von Arbeitsleistung freigestellt werden, ihm das Kfz aber weiter zur Verfügung überlassen bleiben, hat er die gesamten im Zusammenhang mit der Fahrzeugnutzung entstehenden Kosten nach Ziffer 1 selbst zu tragen.
*) Unzutreffendes bitte streichen

§ 9 Steuerliche Behandlung bei auch privater Nutzung/Betriebliche Altersversorgung
1. Die Berechtigung zur Privatnutzung des Dienstwagens stellt einen steuerpflichtigen Sachbezug (geldwerter Vorteil) dar.
2. Für die Überlassung des Dienstwagens zur privaten Nutzung wird deshalb monatlich ein steuer- und beitragspflichtiger pauschaler Nutzungswert in Höhe der steuerrechtlichen Vorschriften (derzeit §§ 8 Abs. 2, 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) vom Bruttoarbeitsentgelt berücksichtigt (derzeit … Euro brutto).
Bei gesetzlichen Änderungen behält sich der Arbeitgeber eine Anpassung vor.
3. Dem Arbeitgeber bleibt es vorbehalten, anstelle der pauschalen Nutzungswertermittlung im Vorhinein für das jeweils folgende Kalenderjahr die individuelle Nutzungswertermittlung festzulegen. In diesem Fall ist der Beschäftigte verpflichtet, alle notwendigen Belege zu sammeln, dem Arbeitgeber zu übergeben sowie ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß zu führen.
4. Der in der privaten Nutzungsmöglichkeit des Dienstwagens liegende geldwerte Vorteil wird lediglich zur Entgeltsimulation zwecks Berechnung der Steuerpauschalierung ermittelt. Er erhöht das Bruttoentgelt tatsächlich nicht und bleibt deshalb z. B. bei der Berechnung einer Sonderzahlung oder einer bestehenden betrieblichen Altersversorgung unberücksichtigt.*)
*) Unzutreffendes bitte streichen

§ 10 Unfall/Meldepflichten
1.	Unfälle, Diebstähle oder sonstige Beeinträchtigungen am Dienstwagen hat der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden.
Bei einem Unfall ist ein in Textform abgefasster Bericht binnen 24 Stunden seit dem Unfallereignis zu übermitteln. Anschriften und Rufnummer des Haftpflichtversicherers des/der anderen Unfallbeteiligten, die Nummer des Versicherungsvertrages und die persönlichen Daten des/der anderen unfallbeteiligten Person(en) sind anzugeben.
2.	Der Beschäftigte hat bei allen Verkehrsunfällen, auch bei solchen, die er selbst verschuldet hat, unverzüglich die Polizei hinzuzuziehen. 
Die Abgabe eines Schuldanerkenntnisses ist dem Beschäftigten nicht gestattet.

§ 11 Haftung/Schäden
1. Bei Dienstfahrten gelten für die Haftung des Beschäftigten die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs.
2. Bei Privatfahrten haftet der Beschäftigte für jeden Schaden und den Verlust des Dienstwagens ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden, auch bei Zufall oder höherer Gewalt.
Er stellt den Arbeitgeber von allen Schadensersatzansprüchen Dritter frei.
Seine Haftung wird eingeschränkt oder entfällt, soweit ein Versicherer für den Schaden aufkommt und nicht auf den Arbeitgeber Rückgriff genommen wird. In diesen Fällen hat der Beschäftigte lediglich einzustehen für den Verlust des Schadensfreiheitsrabattes und für die Selbstbeteiligung bei der Kaskoversicherung.
Seine Ansprüche gegen andere Verkehrsteilnehmer tritt der Beschäftigte in Höhe der vom Arbeitgeber aufgrund von Arbeitsunfähigkeit zu leistenden Entgeltfortzahlung an diesen ab. Hierzu teilt der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich die Adresse des Schädigers mit.
3. Sollten gegen den Arbeitgeber seitens des Leasinggebers (Schadensersatz-)Ansprüche wegen der verspäteten Rückgabe durch den Beschäftigten geltend gemacht werden, haftet der Beschäftigte dafür im Rahmen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
Soweit infolge der Nutzung des Dienstwagens durch den Beschäftigten oder Dritte Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begangen werden, trägt der Beschäftigte die sich daraus ergebenden Verpflichtungen (z. B. Verwarnungs-, Bußgelder, Strafen, Verfahrens- und Abschleppkosten).

§ 13 Ende des Vertrages und Widerruf der Nutzung
1.	Dieser Vertrag endet spätestens mit Beendigung des zwischen dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten abgeschlossenen Arbeitsvertrages. Der Beschäftigte hat den Dienstwagen spätestens zum Beendigungsdatum an den Arbeitgeber am Sitz des Unternehmens*) herauszugeben. Dies gilt auch dann, wenn bezüglich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Rechtsstreit anhängig ist.
Im Übrigen gelten die Pflichten aus diesem Vertrag jedoch bis zu seiner vollständigen Abwicklung fort.
2. Unbeschadet der vorstehenden Rechte ist der Arbeitgeber berechtigt, die Überlassung des Dienstwagens an den Beschäftigten als Ganzes oder das Recht zur privaten Nutzung des Dienstwagens aus sachlichen Gründen zu widerrufen und die Herausgabe des Dienstwagens zu verlangen.
Ein sachlicher Grund in diesem Sinne liegt insbesondere vor bei:
· Negativer wirtschaftlicher Situation des Arbeitgebers (insbesondere Auftragslage, Umsatz, Erträge), wenn der Widerruf der Nutzungsmöglichkeit einen Kostenspareffekt hat,
· organisatorischen Veränderungen oder Änderungen in der Arbeitsaufgabe des Beschäftigten, wenn der Beschäftigte zur Ausübung seiner Tätigkeit nicht auf die bisherige Dienstwagennutzung angewiesen ist,
· bezahlter Freistellung des Beschäftigten von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung,
· Entzug der Fahrerlaubnis bzw. Verbot zum Führen eines Kraftfahrzeuges für mehr als einen Monat,
· Missbrauch der Privatnutzung,
· Verstößen des Beschäftigten gegen seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung
· Grobem Verstoß gegen die wirtschaftliche Nutzung des Dienstwagens (vor allem in Bezug auf Notwendigkeit einer Fahrt sowie einer kraftstoffsparenden und wagenschonenden Fahrweise)
· Kündigung oder sonstige Beendigung des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden Leasingvertrages.
· Wechsel von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase in einer verblockten Altersteilzeit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variante a)
3. 	Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch des Beschäftigten auf Zahlung einer Entschädigung für den entzogenen Nutzungsvorteil, wenn der geldwerte Vorteil des Beschäftigten an der Privatnutzung des Dienstwagens zusammen mit anderen widerruflichen Leistungen weniger als 25% der Gesamtvergütung ausmacht.
Variante b)
3.	Der Beschäftigte erhält im Falle des Widerrufs der privaten Nutzung einen Entgeltausgleich in Höhe des geldwerten Vorteils gem. der steuerrechtlichen Vorschriften (derzeit §§ 8 Abs. 2, 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Macht der Arbeitgeber von seinem Recht Gebrauch, das Kfz gegen ein Gleichwertiges auszutauschen, ist der Beschäftigte verpflichtet, das bisherige Kfz unverzüglich herauszugeben.
5. Hat der Beschäftigte dem Arbeitgeber den Dienstwagen herauszugeben, so hat er ihn nebst Papieren und sämtlichen Schlüsseln in dem Ausstattungszustand, in dem er ihm übergeben wurde, am Sitz des Arbeitgebers sofort gereinigt zurückzugeben. Im Eigentum des Beschäftigten stehende Gegenstände hat dieser unverzüglich zu entfernen. 
Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Beschäftigten nicht zu.
6.	Sollte der Beschäftigte den Dienstwagen entgegen seiner Verpflichtung nicht herausgeben, schuldet er dem Arbeitgeber für jeden Tag der entzogenen Nutzung eine angemessene Entschädigung, deren Höhe sich nach der Höhe des Nutzungswertes auf die lohnsteuerrechtliche Vorteilsermittlung (sog. steuerrechtlichen Pauschalierungswert des Dienstwagen derzeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG) richtet.
Es bleibt dem Beschäftigten unbenommen, den Nachweis eines geringeren Schadens des Arbeitgebers zu führen.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 14 Herausgabe und Entschädigung
Für Zeiträume ohne Entgeltanspruch (z. B. Wegfall der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, unbezahlte Freistellung, Elternzeit) kann der Arbeitgeber die Herausgabe des Dienstwagens verlangen. Der Beschäftigte hat keinen Anspruch auf Entschädigung.

§ 15 Vertragsänderungen
1.	Mündliche Nebenabreden sind bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht getroffen worden.
2.	Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtsverbindlich zu sein, der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses selbst.
3.	Individualvereinbarungen zwischen den Parteien i. S. d. § 305b BGB haben Vorrang und sind formlos wirksam.

………...., den ..............                  			 ………...., den ..............

_________________________	 		_________________________                             
(Arbeitgeber)						(Beschäftigter)

Hiermit bestätigt der Beschäftigte, dass er ein Exemplar des vorstehenden Arbeitsvertrages erhalten hat.

........................................., den ....................	

____________________________________ 
(Beschäftigter)





